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Dingen kann ein Erbe die Tei-
lung hinauszögern. Demgegen-
über ist der Todestag des Erb-
lassers von den Erben nicht zu
beeinflussen.

Ein Wort zur Erbteilung: Eine
solche kann erst stattfinden,
wenn das Nachlassvermögen
überhaupt festgestellt wurde.
Dies wiederum setzt voraus, dass

zuerst die sogenannte güter-
rechtliche Auseinandersetzung
stattgefunden hat. Durch den
Tod eines Ehegatten wird ja die
Ehe aufgelöst. Es ist vorab fest-
zustellen, was dem überlebenden
Ehegatten und was den Erben
des Verstorbenen gehört. Zu
diesen Erben zählt natürlich
auch der überlebende Ehegatte,
der also zweimal zu berücksich-
tigen ist:

- zuerst als überlebender Ehe-
gatte bei der güterrechtlichen
Auseinandersetzung

- und zusätzlich als Erbe bei der
Erbteilung.
Haben die Ehegatten keinen
Ehevertrag abgeschlossen und
gilt für sie auch nicht aus spe-
ziellem Grund der ausserordent-
liehe Güterstand der Gütertren-
nung, so ist beim Vorversterben
des einen Ehegatten vor dem
1. Januar 1988 die güterrechtli-
che Auseinandersetzung nach
dem alten Recht vorzunehmen.
In Ihrem Fall ist also dem über-
lebenden Ehemann vorab sein
eingebrachtes Mannesgut, sein

Sondergut und 2/3 der Errun-
genschaft aus Güterrecht zuzu-
weisen. Ins Nachlassvermögen
fallen daraufhin das eingebrach-
te Frauengut, das Sondergut der
Frau sowie der Vorschlagsdrittel
an der Errungenschaft. Von die-
sem Nachlassvermögen hat der
überlebende Ehemann - nach
seiner Wahl - Vi zu Eigentum
oder die Hälfte zur Nutzniessung
zugute.
Dieser kleine Exkurs zeigt auf,
dass vermögensrechtliche Aus-
einandersetzungen meistens
recht kompliziert sind. Immer
wieder stelle ich in meiner prak-

tischen Tätigkeit fest, dass zwar
die Teilungsregeln über die
güterrechtliche Auseinanderset-
zung im Zusammenhang mit
Scheidungen und auch die Tei-
lungsregeln des Erbrechtes be-
kannt sind. Es wird aber sehr oft
vergessen, dass beim Tode eines

Ehegatten ebenfalls vorerst ei-
mal die güterrechtliche Ausein-
andersetzung stattzufinden hat
und erst danach die Erbteilung.
Bei Zweifelsfällen lohnt es sich
auf jeden Fall, einen juristischen
Berater beizuziehen, damit nicht
grundsätzliche Überlegungsfeh-
1er gemacht werden, welche spä-
ter innerhalb der Familie Ün-
frieden stiften können.

Lie. zur. Markus //e.s.y

Rec/ztsanwa/t

Z/fôfe
Warum so//fe ich /i/chf a/fern? /c/7

habe es durch meine Jahre ver-
dient. S. von Radeck/

Lang /eben wi// ha/f a//es, aber a/f
werden wi// kein Mensch.

J. A/esfro/

Man ist in den besten Jahren,
wenn man die guten hinter sich
hat. A Maurois

Kein Mensch kann das beim an-
dern sehen und verstehen, was er
nichfse/bsfer/ebfhaf. W. Wesse

/nnere hebend/gkeif, /nferesse Zur
andere Menschen und Lebens-
/reude sind besonders wichtig,
wenn man ä'/fer wird.

Rose F. Kennedy

Wenn Ihnen das Ein- und Aussteigen aus
der Badewanne Mühe macht, hilft der

MINOR-Badelift

• nur mit Wasserdruck
• ohne Strom
einfach
sicher

hinsetzen..

Vollbad geniessen und wieder
langsam hinauffahren.
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